
Schutzkonzept 

Bearbeitet von: Janna Menz 

Stand: 10.10.2025 

 

Modul 1  

Zielgruppen/Formen von Gewalt 

Unser Schutzkonzept wird Jugendliche (Konfirmand*innen, Teamer*innen), Mitarbeiter*innen, Eh-

renamtliche und Kinder (Kinderchor, Kinderbibelwoche, Kinderkirche, Krippenspiel) vor körperlicher 

Gewalt, emotionaler/psychischer Gewalt, Vernachlässigung (körperliche & emotionale Vernachlässi-

gung) sowie sexualisierter Gewalt schützen. (Trägervereinbarungen bleiben davon unberührt.) Un-

sere Kirchengemeinde wird ab dem ersten Anzeichen einer Grenzverletzung aktiv. 

Unser Schutzkonzept hat den Titel: Schutzkonzept der Kirchengemeinde in Farmsen-Berne 

 

Kooperation mit Fachberatungsstellen 

Diese Informationen sind allen Gemeindegruppen per E-Mail und Brief mitgeteilt worden und finden 

sich ebenfalls auf unserer Website. Auch zukünftig werden neue Gemeindemitglieder, die sich aktiv 

ins Gemeindeleben einbringen, über die Entwicklungen und generell das Schutzkonzept informiert. 

Die Mitarbeiter*innen der KG Farmsen-Berne werden zudem regelmäßig über die Neuerungen im 

Zuge des Schutzkonzeptes informiert.  

Bedarf unserer KG Angebot der Beratungsstelle Kontakt zur Beratungsstelle 

Beratungsstelle für Mitarbei-
ter*innen 

Allerleirauh e.V., basis praevent, 
Dolle Deerns e.V., Dunkelziffer 
e.V., Notruf e.V., Opferhilfe e.V., 
Sperrgebiet, Wendepunkt e.V., 
Zündfunke e.V., Zornrot e.V. 

Siehe Nexus-Flyer 

Anlaufstelle für ehrenamtliche Ju-
gendliche 

Allerleirauh e.V., basis praevent, 
Dolle Deerns e.V., Dunkelziffer 
e.V., Notruf e.V., Opferhilfe e.V., 
Sperrgebiet, Wendepunkt e.V., 
Zündfunke e.V., Zornrot e.V. 

Siehe Nexus-Flyer 

Anlaufstelle für betroffene Mitar-
beiter*innen 

basis praevent, Dolle Deerns e.V., 
Dunkelziffer e.V., Notruf e.V., 
Sperrgebiet, Zündfunke e.V., Zorn-
rot e.V. 

Siehe Nexus-Flyer 

Weiterbildung für Ehrenamtliche basis praevent, Dunkelziffer e.V., 
Zündfunke e.V., Zornrot e.V. 

Siehe Nexus-Flyer 

Weiterbildung für Mitarbeiter*in-
nen 

basis praevent, Dolle Deerns e.V., 
Dunkelziffer e.V., Notruf e.V., 
Sperrgebiet, Zündfunke e.V., Zorn-
rot e.V. 

Siehe Nexus-Flyer 

Anlaufstelle für Kinder Dunkelziffer e.V., Zündfunke e.V.,  
Zornrot e.V. 

Siehe Nexus-Flyer 

Kirchengemeinderat, Gemeindepädagogin 

November 2022 

Gemeindeleitung, Beschwerdemanager*in 



 

1. Wir nehmen mit folgenden Fachberatungsstellen Kontakt auf: Dunkelziffer e. V. 

2. Die Fachberatungsstellen bieten folgende Angebote an: 

Dunkelziffer e. V.: Beratung (Kinder bis 14 Jahren, Mädchen ab 13 Jahren, Jungen ab 10 Jahren, Fach-

kräfte) Angebote bei akuten Krisen (Kinder bis 14 Jahren, Mädchen ab 13 Jahren, Jungen ab 10 Jah-

ren, Fachkräfte), Therapie (Kinder bis 14 Jahren, Mädchen ab 13 Jahren, Jungen ab 10 Jahren), Opfer-

anwälte (Kinder bis 14 Jahren, Mädchen ab 13 Jahren, Jungen ab 10 Jahren), Prozessbegleitung (Kin-

der bis 14 Jahren, Mädchen ab 13 Jahren, Jungen ab 10 Jahren). 

3. Es gibt eine verbindliche Kooperation zwischen der Fachberatungsstelle und unserer Kirchenge-

meinde ____________________________________. 

Diese umfasst ___________________________________________. 

Es entstehen Kosten in Höhe von ____________________________. 

 

Beschwerdemanagement 

In unserer Kirchengemeinde dokumentieren wir Beschwerden folgendermaßen: 

Wir nehmen Ihre Beschwerden bzw. Ihre konstruktive Kritik ernst. Bei Beschwerden oder Missstän-

den in der Gemeindearbeit können Sie sich vertrauensvoll an eine*n beliebige*n haupt- oder ehren-

amtliche*n Person. 

Der*Die Beschwerdeempfänger*in leitet das Anliegen an folgende Personen („Beschwerdemana-

ger*innen“) weiter: 

Pastorin Cassens-Neumann, Gemeindeleitung  

Bramfelder Weg 25 a 

22159 Hamburg 

040 6438275 

pastorin.cassens-neumann@kirche-in-farbe.de  

Sebastian Karnapp, Mitglied Kirchengemeinderat 

An der Berner Au 20g 

22159 Hamburg 

040136237 

mail@karnapp.de  

 

Kirchengemeinderat, Gemeindepädagogin 

November 2022 

Beschwerdemanager*in 

Kirchengemeinderat, Gemeindepädagog*in Pastores 

Juni 2024 

Beschwerdemanager*in 

Dunkelziffer e.V. 

FOLGT 

FOLGT 



Prozess Beschwerdemanagement: 

Tätigkeit Verantwortung Bemerkung 

Start des Prozesses „Beschwerde-
management“  
Input: Eingang Beschwerde 
(mündlich oder schriftlich) durch 
MA / Ehrenamtliche*r / Kind / Ju-
gendliche*r 

 Beschwerdebriefkasten (Farmsen 
und Berne) oder Person 

Beschwerde wird schriftlich fest-
gehalten und weitergeleitet. 

 Beschwerdeempfänger*in kann 
jeder Mitarbeitende sein. 

Meldeformular ist vorhanden, ggf. 
wird Beschwerdeempfang bestä-
tigt und/oder rückgefragt. 

Beschwerdeempfänger*in Beschwerdeführer*in kontaktie-
ren, Beschwerdeinhalt bearbei-
ten. 

Sind Sofortmaßnahmen durch 
den/die Beschwerdeempfän-
ger*in notwendig? 

Beschwerdeempfänger*in + Ge-
meindeleitung 

 

Meldeformular wird (für die Zeit 
des Beschwerdefalls) dokumen-
tiert und archiviert. 

Beschwerdeempfänger*in  

Ist es dem*r Beschwerdeempfän-
ger*in möglich, die Beschwerde 
selbst zu bearbeiten? 

Beschwerdeempfänger*in + even-
tuelle weitere Person (Beschwer-
demanager*innen) 

 

Wenn nein, Weiterleitung an Vor-
gesetzte oder zuständige Stelle. 

Beschwerdeempfänger*in + zu-
ständige Stelle + Beschwerdema-
nager*innen 

 

Beschwerde dokumentieren, In-
formation an Beschwerdefüh-
rer*in. 

Beschwerdeempfänger*in + Ma-
nager*innen 

 

Verbesserungsmaßnahme wird 
eingeleitet, durchgeführt und 
überprüft. 

Beschwerdeempfänger*in + Ma-
nager*innen 

 

Information an Beschwerdefüh-
rer*in, Beteiligte und Betroffene. 

Beschwerdeempfänger*in + Ma-
nager*innen 

 

Meldeformular mit dokumentier-
ter Verbesserungsmaßnahme 
wird weitergeleitet. 

Beschwerdeempfänger*in  

Meldung wird in „Prozess Verbes-
serungsmanagement“ eingegeben 

Gemeindeleitung + Beschwerde-
manager*in 

 

Ende des Prozesses Beschwerde-
management 

  

 

Das Beschwerdemanagement wird regelmäßig kontrolliert und ggf. verbessert. So kann auch das 

Schutzkonzept immer wieder nachgesteuert, erweitert und optimiert werden. Die Überarbeitung 

kann mit Unterstützung der zuständigen Stelle passieren. Verantwortlich sind die Beschwerdemana-

ger*innen.  

 

 

 

 

 



 

Meldeformular: 

Beschwerdeeingang (Datum): 

Beschwerdeführer*in: 

Beteiligte Person(en): 

Art der Grenzverletzung: 

Unterschrift ___________________________ 

 

 

 

  

Kirchengemeinderat, Gemeindepädagogin 

Juni 2024 

 Beschwerdemanager*in 



Modul 2  

Partizipation 

Unsere Kirchengemeinde Ev.-Luth. Kirchengemeinde in Farmsen-Berne vertreten durch den Kirchen-

gemeinderat und die Gemeindeleitung hat in ihrer Sitzung am __________________ entschieden, 

dass die Partizipation aller Gemeindemitglieder ausdrücklich erwünscht ist. 

Über den Grad der Partizipation wird aufgabenspezifisch entschieden. 

Die Methoden der Partizipation werden von bzw. mit den Gruppen gemeinsam entwickelt.  

Letzteres verantwortet: der Kirchengemeinderat 

Partizipation – Methodenpool nach Zielgruppen:  

In unserer Gemeinde können durch vielfältige Methoden alle entsprechend ihrer Fähigkeiten partizi-

pieren. 

Kinder Jugendliche 
Eltern/ 

Erwachsene 
Senior*innen 

Mitarbeiter*innen/ 
Teamer*innen 

Gesprächskreise Offener Treff Elternabende Themenbrunch Coffe Date 

Kinderbibelwoche Soziale Netzwerke Gesprächskreise Gesprächskreise Veranstaltungen 

Kinderkirche Gesprächsrunden Gottesdienste Gottesdienste Pfarrteam 

Krippenspiel KU Veranstaltungen Veranstaltungen KGR-Sitzungen 

Veranstaltungen Veranstaltungen Soziale Netzwerke Geburtstagsbesuche MA-Gespräche 

Gottesdienste Gottesdienste Elternbriefe E-Mailkontakt Versammlungen 

Einzelgespräche E-Mailkontakt Elternbeirat  Jour Fix 

  Einzelgespräche  Dienstbesprechung 

  E-Mailkontakt   

 

Partizipation – Gemeindeaufgaben:  

Entscheidung Zu Beteiligende Methode Empowerment 

Kontaktaufnahme mit 
Beratungsstellen + Ko-
operationsvereinbarung 
treffen 

KGR, Gemeindebüro, Ge-
meindepädagog*innen, 
Kirchenmusik 

Abstimmung im KGR 
Mitteilung im Gemeinde-
brief & auf der Website 

Nexus Flyer, 
Besuch bei der 
Fachberatungsstelle, Be-
ratungsangebot wahr-
nehmen 

Periodische Überprüfung 
des Schutzkonzeptes 

KGR, Gemeindebüro, Ge-
meindepädagog*innen, 
Kirchenmusik 

Jour Fix, Sammlung von 
Verbesserungsvorschlä-
gen, Austausch 

Gruppentreffen, zentrale 
Sammlung von Verbes-
serungsvorschlägen 

Vorstellung des Schutz-
konzeptes in den Gre-
mien 

Alle – eine Taskforce Themenabend / KGR-Sit-
zung 

 

Taskforce/Expert*innen-
gruppe bilden 

 Austausch, Regeln auf-
stellen, Termine festle-
gen 

Geleitetes Gruppenge-
spräch, Partizipation 

 

 

 

 

 

5. April 2022 



Personengruppen:  

Jugend (Teamer*innen) 

Entscheidungssitu-
ation 

Wir möchten 
darüber 

informiert 
werden 

Wir möchten 
angehört werden 

aber nicht 
mitentscheiden 

Wir möchten mit-
entscheiden 

Wir möchten al-
lein entscheiden 

Gestaltung der 
Räumlichkeiten 

  x  

Regeln für den Um-
gang miteinander 

  x  

Inhalten/Themen 
für Treffen 

  x  

Einsatzpläne  x   

Veränderungen im 
Team 

  x  

 

Ehrenamtliche (Kirchengemeinderat, Biografiewerkstatt, …) 

Entscheidungssitu-
ation 

Wir möchten 
darüber 

informiert 
werden 

Wir möchten 
angehört werden 

aber nicht 
mitentscheiden 

Wir möchten mit-
entscheiden 

Wir möchten al-
lein entscheiden 

Regeln für den Um-
gang miteinander 

  x x 

Inhalte/Themen für 
Veranstaltungen 
bzw. Treffen 

x   x 

Einsatzpläne x  x  

Veränderungen im 
Team 

 x x  

 

Eltern/Erwachsene 

Entscheidungssitu-
ation 

Wir möchten 
darüber 

informiert 
werden 

Wir möchten 
angehört werden 

aber nicht 
mitentscheiden 

Wir möchten mit-
entscheiden 

Wir möchten al-
lein entscheiden 

Regeln für den Um-
gang miteinander 

  x  

Inhalte/Themen für 
Veranstaltungen 
bzw. Treffen 

  x  

Einsatzpläne x    

Veränderungen im 
Team 

 x   

Orchester/Chor: 
Themen und In-
halte 

  x  

 

 

 

 

 



Kinder (Kindergruppe / Kinderchor) 

Entscheidungssitu-
ation 

Wir möchten 
darüber 

informiert 
werden 

Wir möchten 
angehört werden 

aber nicht 
mitentscheiden 

Wir möchten mit-
entscheiden 

Wir möchten al-
lein entscheiden 

Regeln für den Um-
gang miteinander 

 x   

Inhalte/Themen für 
Veranstaltungen / 
Proben bzw. Tref-
fen 

  x  

Proben bzw. Ein-
satzausfall 

x    

Unterstützung 
durch Dritte 

 x   

Räumlichkeiten  x   

 

Mitarbeiter*innen 

Entscheidungssitu-
ation 

Wir möchten 
darüber 

informiert 
werden 

Wir möchten 
angehört werden 

aber nicht 
mitentscheiden 

Wir möchten mit-
entscheiden 

Wir möchten al-
lein entscheiden 

Regeln für den Um-
gang miteinander 

   x 

Inhalte/Themen für 
Veranstaltungen 
bzw. Treffen 

  x  

Einsatzpläne   x  

Veränderungen im 
Team 

  x  

 

Senior*innen 

Entscheidungssitu-
ation 

Wir möchten 
darüber 

informiert 
werden 

Wir möchten 
angehört werden 

aber nicht 
mitentscheiden 

Wir möchten mit-
entscheiden 

Wir möchten al-
lein entscheiden 

Thematische Aus-
richtung und Rah-
men der Angebote 

x x   

Gestaltung der ei-
genverantwortlich 
getragenen Grup-
pen 

   x 

Einladung zu Haus-
besuchen 

   x 

 

 

Mitarbeiter*innen, KGR, Pastor*innen 

Juni 2024 

 KGR, Beschwerdemanager*in 



Modul 4  

Personal, Selbstverpflichtungserklärung  

In Bezug auf Personalentscheidungen ist der Fragenkatalog unserer Kindertagesstätte übernommen 

und erweitert worden. Der Auswahlprozess sowie die Fragen wurden im Kirchengemeinderat disku-

tiert. Zudem wurden / werden für entsprechende Auswahlgespräche ehren- und hauptamtliche Mit-

arbeiter*innen aus den entsprechenden Arbeitsbereichen hinzugezogen. 

In unserer Kirchengemeinde in Farmsen-Berne 

1. …. stellen wir (im Zuge eines Bewerbungsgespräches) folgende Fragen zu Themen unseres Schutz-

konzeptes: 

• Wie würden Sie damit umgehen, wenn Sie das Wohl eines Kindes z. B. nach einem Kontakt mit ... 

gefährdet sehen würden?  

• Wie würden Sie sich verhalten, wenn Sie beobachten würden, dass sich ein*e Kolleg*in gegen-

über einem Kind/Jugendlichen grenzverletzend verhalten würde?  

• Wie gehen Sie vor, wenn Sie sich durch das Verhalten eines Kindes überfordert fühlen?  

• Welche Maßnahmen halten Sie in Einrichtungen für erforderlich, um Kinder/ Jugendliche vor (se-

xualisierter) Gewalt schützen zu können?  

• Was würden Sie tun, wenn sich ein Kind/ein Jugendlicher besonders zu Ihnen hingezogen fühlt? 

• Beschreiben Sie, wie Sie ein angemessenes Nähe-Distanz-Verhältnis zwischen Kindern/Jugendli-

chen und Pädagog*innen definieren?  

• Skalierungsfragen: Auf einer Skala von 0-10: Wie hoch schätzen Sie Ihr Fachwissen zum Thema 

Kindeswohlgefährdung und sexualisierte Gewalt ein? 

2. …. werden folgende Personen in folgender Funktion an Bewerbungsgesprächen bei diesen Arbeits-

stellen beteiligt: 

Arbeitsstelle Beteiligte … … in ihrer*seiner Funktion als 

Jugendarbeit Pastor*in, Ehrenamtliche*r Gemeindeleitung, Bereichsleitung, 
Zielgruppe 

Senior*innenarbeit Pastor*in, Ehrenamtliche*r Gemeindeleitung, Bereichsleitung, 
Zielgruppe 

Kantorei Pastor*in, Musiker*in / Ehrenamt-
liche*r 

Gemeindeleitung, Bereichsleitung, 
Zielgruppe 

Pfarrteam Pastor*in, Mitarbeiter*in, Ehren-
amtliche 

Gemeindeleitung, Bereichsleitung, 
Mitarbeiter*in, KGR 

Gemeindebüro Pastor*in, Mitarbeiter*in, Ehren-
amtliche 

Gemeindeleitung, Mitarbeiter*in, 
KGR 

Hausmanagement Pastor*in, Mitarbeiter*in, Ehren-
amtliche 

Gemeindeleitung, Mitarbeiter*in, 
KGR 

Freiwilligendienst (FSJ, FÖJ, Prakti-
kum …) 

Pastor*in, Mitarbeiter*in, Ehren-
amtliche 

Gemeindeleitung, Bereichsleitung, 
Mitarbeiter*in, KGR 

 

Hinweis: Personelle Entscheidungen trifft ausschließlich der Kirchengemeinderat. 

 

 



! Infokasten: Wer braucht ein erweitertes Führungszeugnis? 

- Personen die Kinder und Jugendliche beaufsichtigen, betreuen, erziehen, ausbilden o.ä. 

- Alle, die beruflich in der Kinder- und Jugendarbeit oder im Kinder- und jugendnahen Bereich tätig 

sind 

 - Personen, die regelmäßig mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen und dabei auch 

 selbstständig außerhalb einer ständigen Anleitung und Aufsicht arbeiten  

 - neben und ehrenamtlich Tätige (je nach Art, Intensität und Dauer des Kontakts mit Kindern 

 und Jugendlichen 

- kann ab dem 14. Lebensjahr beantragt werden 

- muss vor Aufnahme der Tätigkeit vorgelegt werden 

- Wiedervorlage erfolgt spätestens alle 5 Jahre 

- Nachreichung bei bereits eingestellten Personen 

- darf nicht älter als 3 Monate sein 

 

 

 

Erweitertes Führungszeugnis: Hauptamtliche: 

… in unserer Kirchengemeinde Farmsen-Berne 

führt und pflegt das Gemeindebüro (in Person: Maike Ahrens & Petra Lüssenheide) eine Liste der er-

weiterten Führungszeugnisse von Mitarbeiter*innen und steuert entsprechend nach. 

… in unserer Kirchengemeinde Farmsen-Berne 

meldet Pastorin Anke Cassens-Neumann (Gemeindeleitung) in Zusammenarbeit mit Maike Ahrens 

(Gemeindesekretärin) der Personalabteilung des Kirchenkreises Hamburg Ost, welche Hauptamtli-

chen im kinder- und jugendnahen Bereich in unserer Gemeinde tätig sind. 

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Ehrenamtliche: 

… in unserer Kirchengemeinde Farmsen-Berne 

übernehmen Janna Menz und Jürgen Wippermann die Verantwortung für die Unbedenklichkeitsbe-

scheinigung für Ehrenamtliche, die im Kinder- und Jugendbereich tätig sind. 

Unbedenklichkeitserklärung (Mustertabelle) 



Alle MA im 
KiJu-Bereich 

Prüfschema 
UbE erforder-

lich ja/nein 

Zu kurzfristig 
für UbE, SVE 

unterschreiben 

Einladung zum 
Gespräch und 
Bescheinigung 
für Antrag auf 

erw. FZ ver-
sandt am 

Datum 
Gespräch 

UbE ausgestellt 
durch A/B 

Unterschrift 

UbE nicht aus-
gestellt 

Löschung nach 
drei Monaten 

       

       

       

 

… in unserer Kirchengemeinde sind folgende Ehrenamtliche im kinder- und jugendnahen Bereich tä-

tig: entsprechende Namenslisten führen die jeweiligen Hauptamtlichen. 

3. Janna Menz und Jürgen Wippermann klären anhand der Liste, wer eine Unbedenklichkeitsbeschei-

nigung benötigt. 

4. Janna Menz erstellt und versendet ein Anschreiben/ eine schriftliche Aufforderung, sowie eine Ein-

ladung zum Personalgespräch an alle Personen, die eine Unbedenklichkeitsbestätigung benötigen. 

5. Janna Menz und Jürgen Wippermann übernehmen die Einsichtnahme der erweiterten Führungs-

zeugnisse, führen das Personalgespräch und stellen ggf. die Unbedenklichkeitsbescheinigung aus. 

6. Janna Menz und Jürgen Wippermann führen eine Liste derer, denen die Unbedenklichkeitserklä-

rung verweigert wurde und streicht die Namen nach drei Monaten. 

7. Die Unbedenklichkeitserklärungen sowie die Liste der verweigerten Unbedenklichkeitserklärungen 

müssen vor dem Zugriff Dritter gesichert werden! 

8. Nach 3 Jahren wird eine neue Unbedenklichkeitserklärung benötigt. Janna Menz erinnert die Ver-

antwortlichen an den Termin. 

9. Die Namensliste wird zeitnah von Janna Menz, Jürgen Wippermann und Maike Ahrens auf Aktuali-

tät geprüft. 

! Das erweiterte Führungszeugnis Datenschutz / Ehrenamtliche 

- Dokumentation darf nicht für unbefugte Dritte zugänglich sein  

- bei neben und ehrenamtlich Tätigen:  

 - Keine Aufbewahrung 

 - Es dürfen keine Kopien angefertigt werden 

- Wenn Einträge der genannten Paragraphen aus § 72a SGB VIII vorhanden sind, wird der Datensatz 

der Person nach drei Monaten gelöscht → keine Beschäftigung bzw. Auflösung des Beschäftigungs-

verhältnisses. 

 

 

 

 

 

 

 



Selbstverpflichtungserklärung:  

In unserer Kirchengemeinde übernehmen wir die Selbstverpflichtungserklärung der Nordkirche*  

Selbstverpflichtung vom 01.03.2025 

Die Nordkirchen Kinder- und Jugendvertretung und die Frühjahrstagung der Kinder- und Jugendwerke 
in der Nordkirche haben am 01.03.2025 die Selbstverpflichtung überarbeitet und folgenden Text ver-
fasst. 

(1) In der evangelischen Jugend unterstützen wir Kinder, Jugendliche und vulnerable Menschen in 
ihrer persönlichen Entwicklung, fördern ihr Selbstbewusstsein und machen sie stark für persönliche 
Entscheidungen. 

(2) Ich begegne allen Menschen, insbesondere den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und vul-
nerablen Menschen, sowie den ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden mit Respekt. Ich achte 
ihre und meine persönlichen Grenzen und trage zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Nähe 
und Distanz bei. 

(3) Ich hinterfrage Situationen, bei denen ich das Gefühl habe, dass Grenzen verletzt werden. Ich 
spreche sie in unserem Mitarbeitenden-Team, gegenüber einer Leitungsperson oder den Meldebe-
auftragten an und verharmlose und übertreibe dabei nicht. 

(4) Mir ist bewusst, dass ich als Mitarbeitende*r eine verantwortungsvolle Vertrauensperson bin. Ich 
nutze meine Rolle nicht aus, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen. 

(5) Ich verzichte auf abwertende oder ausgrenzende Sprache und Verhaltensweisen. Ich schütze Kin-
der, Jugendliche und vulnerable Menschen in meinem Tätigkeitsfeld vor physischer, sexualisierter 
und emotionaler Gewalt. 

(6) Ich kenne und beachte die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und 
vulnerablen Menschen. Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Kindern und Schutzbefohle-
nen eine strafbare Handlung mit entsprechenden rechtlichen Folgen ist. 

(7) Ich achte auf Anzeichen von Vernachlässigung und Gewalt bei Kindern, Jugendlichen und vul-
nerablen Menschen. Ich spreche diese bei einer hauptamtlichen, präventionsbeauftragten oder/und 
meldebeauftragten Person oder bei einer Fachberatungsstelle an. In dem Gespräch werden die 
nächsten Handlungsschritte besprochen und verabredet. Ich verhalte mich entsprechend des Hand-
lungsplans meines Kirchenkreises/meiner Institutionen. Dabei stehen der Schutz und die Würde der 
Kinder, Jugendlichen und vulnerablen Menschen an erster Stelle. 

Quelle: https://www.junge-nordkirche.de/fileadmin/zz_jupfa/2025/Material/2025_nk_selbstver-
pflichtung.pdf 

  

https://www.junge-nordkirche.de/fileadmin/zz_jupfa/2025/Material/2025_nk_selbstverpflichtung.pdf
https://www.junge-nordkirche.de/fileadmin/zz_jupfa/2025/Material/2025_nk_selbstverpflichtung.pdf


Modul 5  

Verhaltenskodex und Beschwerdemanagement 

Regeln fürs Miteinander 

Wir wissen, dass Verhaltenskodizes ... 

• formulierte Regeln sind, welche als Orientierungsrahmen für ein grenzachtendes 

• Miteinander dienen. 

• Menschen vor Grenzverletzungen und sexueller Gewalt schützen können, und den Graube-

reich zwischen normalem und grenzüberschreitendem Verhalten verkleinern. 

• ein fachlich adäquates Nähe-Distanz-Verhältnis sicherstellen. 

• in Kirchgemeinden partizipativ erarbeiten werden sollen, um genau auf die 

entsprechenden Zielgruppen bzw. die Arbeitsbereiche zugeschnitten zu sein. 

Wir erstellen für folgende Arbeitsbereiche Verhaltenskodizes: 

• Jugendarbeit (Konfirmand*innenarbeit) 

• Kantorei (Kinderchor) 

• Senior*innenarbeit 

Unser Verhaltenskodex im Arbeitsbereich Jugendarbeit: 

Regeln für die Klein- und Großgruppe 

Wir Teamer*innen handeln nach folgenden Regeln: 

- Wir kommen pünktlich (Großgruppe) 

- Wir widersprechen uns im Team nicht/wenig und bilden eine Einheit 

- Wir unterbrechen uns nicht 

- Jede:r übernimmt mal Aufgaben (Spiele anleiten, Küchendienst, Material ausgeben, …) 

- Wir hören einander zu (bspw.: nicht an das Handy gehen, wenn der andere redet) 

- Wir diskutieren Unstimmigkeiten in der Kleingruppe nicht vor den Konfis 

Generell gilt: Wir wollen Schätze heben und Potentiale nutzen! 

Dos and Don’ts als Teamer*in 

Dos: Alle aus der Gruppe integrieren / Multivieren / Auf alle achten (niemanden verlieren) / Abspra-

chen im Team einhalten (Kommunikation) 

Don’ts: Jemanden ausschließen / Die ganze Zeit am Handy sein / Über/Vor Konfis lästern / Kraftaus-

drücke benutzen 

Wir überprüfen unseren Verhaltenskodex: Einmal im Jahr. Verantwortlich dafür ist: Janna Menz. 

 

Unser Verhaltenskodex im Arbeitsbereich Kantorei:  

Für alle Gruppen gilt: Kommunikation von Informationen in der Regel über Rundmailverteiler (wer 

darin nicht mehr vertreten sein möchte, gibt Michael Gellermann Bescheid). 

Chor: Gemeinsames Verantwortungsbewusstsein z.B. für organisatorisches bei Konzerten (Podestauf 

und -abbau etc.) 



Kinderchöre: I.d. Regel erfolgt Mitteilung von den Eltern, wenn ein Kind bei Proben nicht anwesend 

sein kann. Erhebliche Unterstützung der Eltern bei größeren Aufführungen (z.B. Singspiel) 

Streichorchester: Über Probenabwesenheiten werde ich über eine Abwesenheitsliste oder kurzfristig 

telefonisch informiert. Streicherfachspezifische Probleme, die sich während des Probenbetriebs erge-

ben, werden gemeinsam besprochen und gelöst. 

Wir überprüfen unseren Verhaltenskodex: Einmal im Jahr. Verantwortlich dafür ist: Michael Geller-

mann. 

Wir informieren die folgenden Personengruppen mit zielgruppenangemessenen Methoden über den 

Verhaltenskodex: 

Personengruppen Methode(n) 

Konfirmand*innen Aushang, E-Mail, Website 

Mitarbeiter*innen Aushang, E-Mail 

Senior*innen Aushang, E-Mail 

Teamer*innen WhatsApp, Website, Aushang 

Kinder Mündlich  

Eltern Aushang 

 

Entwicklung einer Lobkultur  

In unserer Gemeinde zeigen wir unsere Wertschätzung und Anerkennung durch persönlichen 
Kontakt. Auf gesamtgemeindlicher Ebene nutzen wir das Dankefest, um uns bei allen zu bedanken. 

 

Beschwerdemanagement  

Wir wissen, dass… 

• Sexualisierte Gewalt sich in der Regel langsam und systematisch steigert. 

• unsere Kirchengemeinde über das Beschwerdemanagement die Möglichkeit hat, einen Raum 

zu schaffen, um frühzeitig unangenehme Dinge ansprechen zu können, bevor sich daraus 

„schlimmeres“ entwickelt. 

• das Beschwerdemanagement dazu möglichst breit aufgestellt sein muss, so dass positive und 

negative Feedback Erfahrungen in Bereichen geschaffen werden, die emotional nicht verlet-

zend sind („Der Kaffee ist kalt“.). 

• das Beschwerdemanagement so vielfältig sein muss, dass alle Gemeindeglieder davonprofi-

tieren können. 

Beschweren kann man sich bei uns über: 

• Jedes strafbare Verhalten 

• Verhalten zur Befriedigung eigener Bedürfnisse, ohne die Interessen anderer zu berücksichti-

gen 

• Unbedachte Machtausübung 

• Bewusstes Nichtreagieren, wo Reaktion erforderlich wäre 
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• Verletzung des Verhaltenskodex bzw. bei Nichteinhaltung vereinbarter Regeln in Grup-

pen/Einrichtungen 

• … 

 

 
 

Wir bieten folgenden Zielgruppen folgende Zugangswege an: 

Personengruppen Zugangswege 

Mitarbeiter*innen Anonym über die Beschwerdebriefkästen, per-
sönliches Gespräch mit dem*der Beschwerde-
manager*in, E-Mail 

Ehrenamtliche Personen Anonym über die Beschwerdebriefkästen, per-
sönliches Gespräch mit dem*der Beschwerde-
manager*in, E-Mail 

Ratsuchende / Externe Personen Anonym über die Beschwerdebriefkästen, per-
sönliches Gespräch mit dem*der Beschwerde-
manager*in, E-Mail 

 

 

Wir informieren über unsere Beschwerdewege folgendermaßen: 

Zielgruppe Methode Verantwortliche*r 

Jugendliche Persönlicher Kontakt, Website Janna Menz 

Mitarbeiter*innen Persönlicher Kontakt, Aus-
hänge 

Anke Cassens-Neumann, Se-
bastian Karnapp 

Externe Aushänge, Website Anke Cassens-Neumann, Se-
bastian Karnapp 

Senior*innen Aushänge, Website, Persönli-
cher Kontakt  

Maice Hopert 
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Beschwerdebearbeitung: 

 Was? Wie? 

Aufnahme Gespräch mit der sich be-
schwerenden Person 
führen/ (anonymen) Be-
schwerdebogen auswerten 

Aktives Zuhören, 
keine Diskussion /Erklärung, 
keine Schuldzuweisung, Be-
schwerde notieren 

Bearbeitung Klärung von Anliegen / Erwar-
tung / Lösungsvorschlägen 

transparentes Vorgehen, 
Mitentscheidung der Betroffe-
nen, Dokumentationsbogen 

Reaktion Erarbeiten von Lösungsmög-
lichkeiten/ Anliegen mit Be-
gründung ablehnen 

zeitnah nach Eingang der Be-
schwerde 

Lösung Qualität verbessern, Unzufrie-
denheit abbauen 

Lösungsangebote 
erarbeiten/ Schlichten/ Miss-
stände abbauen 

Nachhaltigkeit Prüfen, ob sich die Situation 
wirklich verbessert 
hat 

Gespräch 
mit der beschwerenden Per-
son/ Evaluation der 
Situation 

 

In unserer Kirchengemeinde werden Beschwerden von folgenden Personen bearbeitet: 

Anke Cassens-Neumann 

Sebastian Karnapp 

Die Beschwerdebearbeitung erfolgt bei uns nicht im Rotationsverfahren:  

Dokumentation: 

… in unserer Kirchengemeinde dokumentieren wir Beschwerden folgendermaßen: 

• Wir achten auf Vollständigkeit 

• Wie gewähren Nachvollziehbarkeit 

• Wir beziehen (betreffende) Mitarbeiter*innen mit ein 

• Wir nutzen unser Beschwerdeformular 
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Modul 6  

Handlungspläne 

Hinweis: Es besteht eine Meldepflicht aller Haupt- und Ehrenamtlichen bei Frau Heinrich (§6 Prä-

vGes.). Die Handlungsschritte im Ernstfall (Ernstfallflyer) sind im Foyer des Gemeindehauses zu fin-

den (neben den Beschwerdebriefkästen). Sollte ein Vorgang/ eine Situation keine zureichende An-

haltspunkte für den Verdacht einer Verletzung des Abstinenzgebotes und des Abstandsgebotes oder 

sexualisierter Gewalt darstellen, aber dennoch bei beobachtenden/ wahrnehmenden Personen Unsi-

cherheiten, ambivalent (komische) Bauchgefühle auslösen, sind diese Menschen berechtigt und ver-

pflichtet, sich durch Mitarbeitende der Fachstelle Prävention und Intervention zur Klärung und Ein-

schätzung der Situation/ des Vorgangs beraten zu lassen. 

Betroffene dürfen sich sehr gerne vertrauensvoll an Frau Heinrich wenden. 

Alle Kontakte zu Frau Heinrich dürfen gerne anonym erfolgen. 

1. Innerhalb unseres Kirchenkreises: 

 

Fachstelle Prävention und Intervention 

Die unabhängige Meldebeauftragte Jette Heinrich 

Steindamm 55 

20099 Hamburg 

Telefon 040 519 000 472 

Mail: jette.heinrich@kirche-hamburg-ost.de 

 

2. Ansprechperson innerhalb der Kirchengemeinde: 

 

Janna Menz 

Bramfelder Weg 25b 

22159 Hamburg 

Jugendbüro: 040 605 666 75 

Mobil: 015752480130 
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Bekanntmachung: 

In unserer Gemeinde 

☒ richten wir uns nach dem Verfahrensablauf der Meldebeauftragten der Fachstelle Prävention des 

Kirchenkreises Hamburg Ost. 

Folgende Personen in ihrer jeweiligen Funktion sind mit dem Verfahrensablauf (folgende Seite) ver-

traut: Janna Menz, Anke Cassens-Neumann, Sebastian Karnapp.  

Diesen Personen (in ihrer Funktion als …) empfehlen wir folgende Fortbildungen/ Diese Person 

verpflichten wir zu folgender Fortbildung: 

Person Empfehlung Verpflichtung Fortbildung zum 
Thema 

Bis zum 

Hauptamtliche  x Inhouse-Schulung 
zum SchuKo 

Mai 2023 

Ehrenamtliche  x Grenzgebiete Ende 2022 

Ehentamtliche  x Nähe und Distanz Ende 2022 

 

Unterstützungsleistungen für Betroffene: 

! Infokasten: Unterstützungsleistungen für Betroffene 

Die Nordkirche hat eine Kommission eingerichtet. Diese bietet Betroffenen von sexualisierter Gewalt 

oder sexuellen Grenzverletzungen im Bereich der Nordkirche Hilfe in Form von Gesprächen und indi-

viduellen Unterstützungsleistungen an. Dazu gehören das Angebot zuzuhören, erlittenes Unrecht 

wahrzunehmen, die Verantwortung der Institution anzuerkennen, sich mit dem, was durch kirchliche 

Mitarbeitende geschehen ist, auseinanderzusetzen Die Kommission möchte im Dialog mit Betroffe-

nen diesen angemessene Hilfeleistungen oder individuell passende Unterstützung zukommen lassen. 

1. Unser*e Ansprechpartner*in in der Anerkennungskommission in der Nordkirche ist: 

 

Maja Beck 

Geschäftsführende Koordination der 

Anerkennungskommission 

c/o Stabsstelle Prävention 

Holstenkamp 1 

22525 Hamburg 

+49 40 4321 6769 0 

info.anerkennungskommission@nordkirche.de 

 

2. Die/ der Ansprechpartner*in für Unterstützungsleistungen unserer Kirchengemeinde ist:  

 

Anke Cassens-Neumann 

 

3. Unsere Kirchengemeinde plant ein fallbezogenes Budget für Betroffene ein. Verantwortlich für 

die Vergabe der Mittel (z.B. für Kosten für Therapie, juristischem Beistand, ...): Anke Cassens-

Neumann in Ihrer Funktion als KGR-Vorsitzende. 
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Rehabilitationskonzept: 

Wir wissen, dass… 

• Rehabilitationsverfahren elementarer Bestandteil eines Schutzkonzeptes, insbesondere des 

Handlungsplanes im Ernstfall sind 

• die Existenz des Rehabilitationsverfahrens Menschen ermutigt, potentielle Grenzverletzungen 

anzusprechen. 

• Mitarbeitende sich gestärkt und geschützt fühlen, insbesondere in der Arbeit mit herausfordern-

den Zielgruppen. 

Für die Rehabilitation von zu Unrecht Beschuldigten ist in unserer Gemeinde Anke Cassens-Neumann 

zuständig. 

Wir richten uns in unserem Rehabilitationsverfahren nach den Handlungsschritten auf den folgenden 

Seiten. 

Unsere externe Ansprechstelle für das Rehabilitationsverfahren ist: 

ÖRA-Hauptstelle 
Dammtorstraße 14, 20354 Hamburg 

Eine Beratung ist nur mit Terminvereinbarung möglich! 

Tel.: (040) 428 43 - 3072 (Terminvergabe) 
Tel.: (040) 428 43 - 3071 (allgemeine Informationen) 
Tel.: (040) 428 43 - 4152 (Güte- und Sühnestelle) 
E-Mail: oera@soziales.hamburg.de 
Internet: www.hamburg.de/oera 
Hinweis: Rechtsverbindlicher Kontakt ist per E-Mail nicht möglich! 

Im Vorfeld müssen alle (Mitarbeitende, Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte, Gemeindeglieder, …) 

darüber informiert sein, dass es ein Rehabilitations-Verfahren gibt und wie es funktioniert. 

Das Verfahren wird sorgfältig umgesetzt. Die zu Unrecht beschuldigte Person wird über alle Schritte 

informiert. 

Alle zur Verdachtsabklärung gemachten und dokumentierten Schritte werden „rückwärts“ gegangen. 

Das heißt, dass alle zuvor hinzugezogenen Personen und Instanzen über die Rehabilitation der/des 

Mitarbeitenden unterrichtet werden. 

Es ist zu klären, ob ein Gespräch mit der Person, die eine Anschuldigung ausgesprochen hat und der 

zuvor beschuldigten Person von beiden Seiten! erwünscht ist. Wenn ja, dann muss dieses moderiert 

werden. 

Fokus des Rehabilitationsverfahrens liegt bei der zu rehabilitierenden Person. Zur Nachsorge werden 

auch externe Hilfen hinzugezogen (und bezahlt). Des Weiteren ist zu prüfen, ob und in welcher Höhe 

entstandene Kosten für juristische, therapeutische oder andere Unterstützung der zu Unrecht be-

schuldigten Person getragen werden. 

Auch Teams, Kinder und Jugendgruppen, Leitungsgremien etc. werden professionell begleitet. 

Die leitungsverantwortliche(n) Person(en) steht/stehen für Gespräche zur Verfügung, bis die Institu-

tion und die beteiligten 
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Personen einen gemeinsamen (rituellen) Abschluss gefunden haben. Dieser wird bewusst geplant, 

terminiert und durchgeführt. 

Alle Schritte des Verfahrens werden, genau wie die Handlungsschritte im Ernstfall, dokumentiert. 

In unserer Kirchengemeinde beschließt der Kirchengemeinderat in der Sitzung vom 10. Mai 2022, für 

ein Rehabilitationsverfahren eine fallbezogene Summe zur Verfügung zu stellen. Verantwortlich für 

die Vergabe der Mittel (z.B. für Kosten für Therapie, juristischen Beistand, …) ist Anke Cassens-

Neumann in ihrer Funktion als KGR-Vorsitzende. Zusatz: Es kann auch ein entsprechender Spenden-

topf dafür genutzt werden. 


